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Antrag auf Eintragung einer bestehenden Vorsorgeurkunde

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post an die  
folgende Adresse zurück: Zentrales Vorsorgeregister, Postfach 08 01 51, 10001 Berlin.  

Bitte senden Sie uns nicht die Vorsorgeurkunde selbst!

Bitte Hinweise beachten. Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet.

1.	 * Datum der Vorsorgeurkunde

2.	 Vollmacht zur Erledigung von	 	 Vermögensangelegenheiten

	 Angelegenheiten der Gesundheitssorge

	 Maßnahmen nach § 1904 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 BGB ausdrücklich umfasst

	 Maßnahmen nach § 1906a Absatz 1 und 4 BGB ausdrücklich umfasst

	 Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung

	 Maßnahmen nach § 1906 Absatz 1 und 4 BGB ausdrücklich umfasst

	 sonstigen persönlichen Angelegenheiten

3.	 Vorsorgeurkunde enthält Anordnungen oder Wünsche	 	 für den Fall, dass das Betreuungsgericht einen Betreuer bestellt (Betreuungsverfügung)

	 hinsichtlich Art und Umfang medizinischer Versorgung (Patientenverfügung)

4.	 Aufbewahrungsort der Vorsorgeurkunde

	 bei dem Verfügenden / Vollmachtgeber	 	 bei dem Bevollmächtigten / vorgeschlagenen Betreuer	 	 bei einer sonstigen Person

	 bei einer Einrichtung (z.B. Vereine oder Gesellschaften): Bezeichung / Firma, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Daten des Verfügenden / Vollmachtgebers

5.	 * Anrede

	 Frau	 	 Herr	 	 keine

6.	 Titel

	 Professor	 	 Doktor

7.	 * Vorname(n)

8.	 * Nachname

9.	 Geburtsname

10.	 * Geburtsort 11.	 * Geburtsdatum

12.	 Land

13.	 * Straße 14.	 * Hausnummer

15.	 Adresszusatz

16.	 * Postleitzahl

18.	 E-Mail-Adresse

17.	 * Ort

Dies ist ein Formular der Bundesnotarkammer für folgenden Zweck: pipapo.
Das Formular ist zwei Seiten lang und enthält ca. 30 Felder.
Es wird ca. 20 Minuten dauern, um es auszufüllen
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Nachname des Verfügenden / Vollmachtgebers*

Geburtsdatum

19.	 Zahlungsweise	 	 Lastschrift	 	 Überweisung

20.	 IBAN 21.	 BIC

22.	 Kontoinhaber*in

Hiermit ermächtige ich die Bundesnotarkammer, Gläubiger-Identifikationsnummer DE19REG00000101186, einmalig eine Zahlung von meinem oben genannten 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bundesnotarkammer auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Einzug erfolgt unter einer individuellen Mandatsreferenz, die mir mit Rechnungs-
erstellung mitgeteilt werden wird.


Ort, Datum	 * Unterschrift des Kontoinhabers

23.	 Daten des	 	 Bevollmächtigten mit

	 Einzelvertretungsmacht

	 Gesamtvertretungsmacht

	 vorgeschlagenen Betreuers

24.	 * Anrede

	 Frau	 	 Herr	 	 keine

25.	 Titel

	 Professor*in	 	 Doktor*in

26.	 * Vorname(n)

27.	 * Nachname

28.	 * Geburtsname 29.	 Geburtsdatum

30.	 Land

31.	 * Straße 32.	 * Hausnummer

33.	 Adresszusatz

34.	 * Postleitzahl

36.	 Telefonnummer

Ich - der Verfügende / Vollmachtgeber - beantrage die Eintragung der vorstehenden Daten.


Ort, Datum	 * Unterschrift des Verfügenden / Vollmachtgebers

35.	 * Ort



Formular P

Hinweise

Die Bundesnotarkammer führt gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1,  
§ 78a der Bundesnotarordnung das Zentrale Vorsorge- 
register. Es dient der schnellen und zuverlässigen Informa-
tion der Betreuungsgerichte über vorhandene Vorsorge- 
urkunden (Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfü-
gungen, auch in Verbindung mit einer Patientenverfügung). 
Dadurch werden unnötige Betreuungen im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger vermieden, deren Wünsche opti-
mal berücksichtigt und Justizressourcen geschont.

Eintragungsverfahren

Mit der Eintragung im Zentralen Vorsorgeregister ist keine 
eigenständige Vollmachtserteilung bzw. Betreuungs- oder 
Patientenverfügung verbunden. Alle rechtlichen Fragen 
klären Sie bitte mit Ihrem Notar oder Rechtsanwalt.

Wenn Sie eine wirksame Vorsorgeurkunde errichtet haben, 
können Sie den Antrag auf Eintragung in das Zentrale Vor-
sorgeregister gebührenermäßigt online stellen. Unter  
www.vorsorgeregister.de finden Sie nähere Informationen 
hierzu. Alternativ können Sie für den Antrag auf Eintragung 
Ihrer Vorsorgeurkunden das Formular P verwenden.

Für jeden Vorsorgenden ist ein eigenes Formular auszufül-
len. Füllen Sie den Antrag bitte deutlich und vollständig aus 
und beachten Sie Groß- und Kleinschreibung. Alle Pflicht- 
angaben sind mit * gekennzeichnet. Senden Sie den unter-
schriebenen Antrag per Post an: Zentrales Vorsorgeregis-
ter, Postfach 08 01 51, 10001 Berlin. Bitte schicken Sie uns 
keinesfalls Ihre Vorsorgeurkunde selbst!

Nach Eingang Ihres Antrages erhalten Sie eine Rechnung zu 
Ihrer Registrierung. Sobald Sie die Registrierungsgebühr 
beglichen haben, erfolgt die endgültige Speicherung der 
Kenndaten Ihrer Vorsorgeurkunde, so dass diese für die 
zuständigen Betreuungsgerichte einsehbar wird. Nach Ab-
schluss des Verfahrens erhalten Sie eine Bestätigung über 
die Eintragung Ihrer Vorsorgeurkunde.

Kosten der Eintragung

Für die Registrierung wird eine aufwandsbezogene Gebühr 
erhoben. Die Gebühr fällt nur einmal an und deckt die dau-

erhafte Registrierung und Beauskunftung der Gerichte ab. 
Sie beträgt für postalische Anmeldungen 23,50 €. Wenn Sie 
nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, beträgt die Re- 
gistrierungsgebühr 26,00 €.

Wird mehr als ein Bevollmächtigter bzw. vorgeschlagener 
Betreuer registriert, fallen für jeden weiteren Bevoll-
mächtigten bzw. vorgeschlagenen Betreuer zusätzlich 
4,00 € an. Bei Online-Meldungen ermäßigt sich die 
Grundgebühr übrigens um 3,00 € und der Zuschlag für 
jeden weiteren Bevollmächtigten um 0,50 €.

Daten der Vorsorgeurkunde (Ziffern 1 bis 4)

Ziffer 1: Die Angabe des Datums der Vorsorgeurkunde ist 
zwingend.

Ziffer 2: Die Angaben zum Umfang Ihrer Vorsorgevollmacht 
erleichtern dem Betreuungsgericht, den Inhalt der Voll-
macht frühzeitig zu beurteilen.

	• Vermögensangelegenheiten sind insbesondere die Ver-
waltung und die Verfügung über das Vermögen, das 
Eingehen von Verbindlichkeiten, der Abschluss von Verträ-
gen sowie die Vor- und Entgegennahme von Kündigungen, 
die Beantragung und Entgegennahme von Sozialleistun-
gen, die außergerichtliche und gerichtliche Vertretung 
gegenüber Personen, Behörden und Gerichten, ein-
schließlich Banken und Kreditinstituten, und die Vertre-
tung in erbrechtlichen Angelegenheiten. Sofern die Vor-
sorgevollmacht dem Grundbuchamt vorzulegen ist, muss 
sie zumindest in öffentlich beglaubigter Form erteilt 
worden sein. Gleiches gilt, wenn die Vollmacht dem Han-
delsregister einzureichen ist. Die Aufnahme von Ver-
braucherdarlehen erfordert eine notariell beurkundete 
Vollmacht.

	• Angelegenheiten der Gesundheitssorge umfassen 
beispielsweise die Einsicht in Krankenunterlagen und das 
Besuchsrecht. Die Befugnis des Bevollmächtigten zur Ein-
willigung, Nichteinwilligung oder zum Widerruf der Einwil-
ligung in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, 
eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf 
nach § 1904 Abs. 1, 2 und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
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(BGB) bei bestimmten Gefahrenlagen der ausdrücklichen 
Erwähnung in der Vollmacht. Nach § 1906a Abs. 1 und 5 
Satz 1 BGB kann der Bevollmächtigte in eine ärztliche 
Maßnahme gegen den natürlichen Willen des Vollmacht-
gebers nur unter sehr strengen Voraussetzungen einwil-
ligen. Die Einwilligung setzt voraus, dass sie erforderlich 
ist, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen 
Schaden vom Vollmachtgeber abzuwenden und dass 
diese Befugnis von der Vollmacht ausdrücklich umfasst 
ist. Dies gilt nach § 1906a Abs. 4 und 5 Satz 1 BGB auch für 
die Verbringung zu einem stationären Aufenthalt gegen 
den Willen des Vollmachtgebers, wenn eine ärztliche 
Zwangsmaßnahme in Betracht kommt. Zudem bedarf die 
Einwilligung in die vorgenannten Maßnahmen grundsätz- 
lich der Genehmigung des Betreuungsgerichts. 

	• Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung können 
auch freiheitsbeschränkende oder freiheitsentziehende 
Maßnahmen umfassen (z. B. freiheitsentziehende Unter-
bringung oder Freiheitsentziehung in einer Anstalt, einem 
Heim oder einer sonstigen Einrichtung durch mecha- 
nische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere 
Weise). Die Befugnisse des Bevollmächtigten, anstelle des 
Vollmachtgebers in eine freiheitsentziehende oder -be- 
schränkende Maßnahme einzuwilligen (§ 1906 Abs. 1 und 
4 BGB), müssen allerdings ausdrücklich in der Vollmacht 
erwähnt werden. Zusätzlich ist die Genehmigung durch 
das Betreuungsgericht notwendig.

Ziffer 3: Eine Betreuungsverfügung dient – anders als die 
Vorsorgevollmacht – nicht der Betreuungsvermeidung, 
sondern möchte eine vom Gericht anzuordnende Betreu-
ung näher ausgestalten. Die Betreuungsverfügung kann 
Wünsche zur Auswahl des Betreuers und zur Durchführung 
der Betreuung enthalten. Sie entfaltet grundsätzlich Bin- 
dungswirkung gegenüber dem Gericht bzw. dem Betreuer, 
sofern die schriftlich niedergelegten Wünsche nicht dem 
Wohl des Betreuten zuwiderlaufen. Eine Patientenverfü-
gung enthält Wünsche zur medizinischen Behandlung für 
den Fall, dass ein Zustand der Entscheidungsunfähigkeit, 
etwa aufgrund von Bewusstlosigkeit, vorliegt.

Ziffer 4: Damit Ihre Vorsorgeverfügung im Ernstfall ge-
funden wird, geben Sie bitte an, wo sie aufbewahrt wird. 
Eine Mehrfachauswahl ist zulässig.

Daten des Verfügenden / Vollmachtgebers  
(Ziffern 5 bis 18)

Geben Sie die Daten zu Ihrer Person bitte besonders sorg-
fältig an. Sie sind für die spätere Suche nach der Vorsor-
geurkunde unentbehrlich.

Angaben zur Zahlungsweise (Ziffern 19 bis 22)

Wenn Sie die anfallenden Gebühren im Lastschriftver-
fahren begleichen möchten, machen Sie bitte die erforder-
lichen Angaben und erteilen der Bundesnotarkammer ein 
Lastschriftmandat. Sie können auch gegen Rechnung be-
zahlen. Hierfür fällt eine um 2,50 € erhöhte Registrierungs-
gebühr an.

Daten des Bevollmächtigten / vorgeschlagenen Be-
treuers (Ziffern 23 bis 36)

Auf Seite 2 des Formulars P ist die Angabe eines Bevoll-
mächtigten bzw. vorgeschlagenen Betreuers möglich. Falls 
Sie die Eintragung weiterer Bevollmächtigter bzw. vor- 
geschlagener Betreuer beantragen möchten, verwenden Sie 
hierfür bitte je Bevollmächtigten bzw. vorgeschlagenen Be-
treuer das Formular PZ.

Die Eintragung des oder der in der Vorsorgeurkunde be-
nannten Bevollmächtigten bzw. vorgeschlagenen Betreuer  
ist dringend zu empfehlen, um dem Betreuungsgericht 
eine möglichst breite Informationsgrundlage zu bieten, an-
hand derer es entscheiden kann, ob die Vorsorgeurkunde 
für das Betreuungsverfahren relevant ist. Durch Eintragung 
des oder der Bevollmächtigten bzw. vorgeschlagenen Be-
treuer ist zudem sichergestellt, dass dieser im Ernstfall zü-
gig ermittelt werden und das Betreuungsgericht zu ihm 
Kontakt aufnehmen kann. Bei mehreren Bevollmächtigten 
sollten Sie zu jedem Bevollmächtigten angeben, ob dieser 
Einzelvertretungsmacht hat, also einzeln handeln darf, oder 
ob dieser nur mit einem oder mehreren Bevollmächtigten 
zusammen handeln darf, ihm also Gesamtvertretungs- 
macht erteilt wurde. Zum Schutze des Rechts auf informa-
tionelle Selbstbestimmung werden alle Bevollmächtigten 
bzw. vorgeschlagenen Betreuer über Ihre Eintragung im 
Zentralen Vorsorgeregister informiert und auf ihr Recht 
hingewiesen, die Löschung der Daten jederzeit verlangen 
zu können.

Spätere Änderungen

Wenn Sie später Ihre Kontaktdaten oder diejenigen eines 
Bevollmächtigten oder vorgeschlagenen Betreuers ändern 
oder Ihre Registrierung widerrufen möchten, können Sie 
das im Internet unter www.vorsorgeregister.de tun. Nutzen 
Sie dafür den in Ihrer Eintragungsbestätigung enthaltenen 
Freischaltcode und richten sich Ihr eigenes Benutzerkonto 
ein. Bewahren Sie vor diesem Hintergrund die Eintragungs-
bestätigung und den darin enthaltenen Freischaltcode gut 
auf. Alternativ können Sie unsere Formulare verwenden. 
Diese finden Sie unter www.vorsorgeregister.de.
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